
  
  

     
 
 
 
 
 
  
 
    
   
  
   
  
     
 
 
 
 
 
 

      
 
 

     
 

            
   

 
             

    
 
 

      
 

            
        

 
           

            
  

 
               

          
            

            
            

       
 
 

       
 

           
           
           

Thomas Aerni 
Talweg 31 
4436 Oberdorf 30. März 2016 

Einschreiben 

Bundesamt für Kommunikation 
Zukunftstrasse 44 
Postfach 
2501 Biel 

Per Mail an: tp@bakom.admin.ch 

Vernehmlassung zur Teilrevision des Fernmeldegesetzes (FMG) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Ihrer Veröffentlichung der o.g. Vernehmlassung vom 11. Dezember 2015 haben Sie 
zur Stellungnahme eingeladen. 

Gerne möchte ich von diesem Angebot Gebrauch machen und äussere mich zu den 
vorgeschlagenen Änderungen wie folgt: 

Art. 12 Bündelung von Diensten 

Gemäss Abs. 1 wird es neu für alle Anbieterinnen von Fernmeldediensten Pflicht, 
Dienste einzeln und nicht nur im Bündel anzubieten. 

Es ist dabei sicherzustellen, dass der Netzzugang (Internet-Access) nicht mit den 
Diensten Telefonie (VoIP) und Fernsehen (IPTV) usw. gebündelt wird, ohne diese auch 
einzeln anzubieten. 

Die Absätze 2 und 3 von Artikel 12 sind hinfällig, da es keine zu rechtfertigenden wirt­
schaftlichen, Qualitäts- oder Sicherheitsgründe gibt, Dienste nur im Bündel anzubieten. 
Alle Fernmeldedienste werden heute auch über das IP-Protokoll, d.h. über das Internet 
bereitgestellt. Es gibt keinen einzigen Dienst der Anbieterinnen, der nicht bereits von 
Dritten ohne direkten Netzzugang zum Kunden als Internet-Dienst ebenso gut - in 
vielen Fällen sogar besser - angeboten wird. 

Art. 12a Informationen über die Fernmeldedienste 

Der Abs. 3 ist dahingehend zu erweitern, dass die Anbieterinnen von Fernmelde­
diensten nicht nur über die Qualität der von ihnen angebotenen Fernmeldedienste 
öffentlich informieren, sondern auch über die Qualität von sehr verbreiteten und 



           
              

            
            

 
 

            
          

    
 

   
 
 

 

beliebten Diensten Dritter. Dies könnten z.B. Youtube, Skype, Netflix, WhatsApp, Mail­
und Clouddienste sein. Die Liste der Dienste Dritter ist noch zu definieren, müsste aber 
die im Internet angebotenen Dienste gut repräsentieren. So kann der Kunde einen 
Anbieter auswählen, der die von ihm bevorzugten Dienste in guter Qualität bereitstellt. 

Abschliessend bitte ich Sie, meine Ausführungen zu überprüfen und danke Ihnen für 
die Berücksichtigung meiner Anliegen. Für Fragen und Erläuterungen stehe ich 
jederzeit gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüssen 


